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Verordnung
zur finanziellen Entschädigung für die Ausübung 

von Ehrenämtern bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen zu Landtagen 

„ in der Deutschen Demokratischen Republik 
sowie zur finanziellen Vergütung 
für die Mitarbeit in Wahlbüros 

vom 8. August 1990

Auf der Grundlage des § 36 des Gesetzes vom 22. Juli 1990 
über die Wahlen zu Landtagen in der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. I Nr. 51 S. 960) wird folgendes verord
net:

§ 1
Die Verordnung regelt die finanzielle Entschädigung für die 

Freistellung zur Ausübung von Ehrenämtern bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Wahlen zu Landtagen in der 
Deutschen Demokratischen Republik in dem Präsidium beim 
Wahlausschuß der Republik, den Wahlausschüssen und den 
Wahlvorständen sowie die finanzielle Vergütung für Bürge
rinnen und Bürger, die zeitweilig in den Wahlbüros beschäf
tigt werden.

§ 2
(1) Bürgerinnen und Bürger, die zur Ausübung eines Eh

renamtes bzw. zur Mitarbeit in Wahlbüros freigestellt werden, 
erhalten für die Zeit der Freistellung Ausgleichszahlung in 
Höhe ihres Durchschnittslohnes. Das Erfordernis der Freistel
lung ist durch die Bürgerin bzw. den Bürger dem Arbeitgeber 
in geeigneter Form nachzuweisen.

(2) Die Freistellung von der Arbeit darf nicht zu Benachtei
ligungen führen.

§3
(1) Die Ausgleichszahlung erfolgt durch den Arbeitgeber. 

Er erhält dafür eine Entschädigung. Die Höhe der Entschädi
gung bemißt sich nach der Höhe des gezahlten Ausgleichs und 
der vom Arbeitgeber darauf entrichteten Beiträge zur Sozial- 
und Arbeitslosenversicherung.

(2) Der Antrag auf Entschädigung ist innerhalb von 14 Ta
gen nach Auszahlung des Ausgleiches bei dem für den Sitz des 
Arbeitgebers örtlich zuständigen Landrat bzw. Oberbürger
meister gegen Nachweis zu stellen.

(3) Der Landrat bzw. Oberbürgermeister hat die ordnungs
gemäß nachgewiesene Höhe der Entschädigung dem Arbeit
geber innerhalb von 14 Tagen in einem Festsetzungsbescheid 
schriftlich zu bestätigen und innerhalb weiterer vier Wochen 
zu erstatten. Der Festsetzungsbescheid ist dem Arbeitgeber 
zuzusenden.

(4) Gegen den Festsetzungsbescheid ist das Rechtsmittel der 
Beschwerde zulässig. Die Beschwerde ist innerhalb von 14 Ta
gen nach Erhalt des Festsetzungsbescheides schriftlich und 
unter Angabe der Gründe beim Landrat bzw. Oberbürger
meister einzulegen, der den Festsetzungsbescheid getroffen 
hat.

(5) Über die Beschwerde ist innerhalb von 14 Tagen nach 
ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb 
dieser Frist der Aufsichtsbehörde zur Entscheidung zuzulei
ten. Der Einreicher der Beschwerde ist davon zu informieren. 
Die Aufsichtsbehörde entscheidet innerhalb weiterer 14 Tage.

(6) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe sowie des voraussichtlichen 
Abschlußtermines zu geben.

(7) Gegen den Festsetzungsbescheid kann der Bürger, nach
dem über seine Beschwerde auf dem Verwaltungsweg ent
schieden worden ist, Antrag auf Nachprüfung durch das Ge
richt stellen. Das Gericht kann in der Sache selbst entschei
den.

(8) Für das Verfahren gelten die Bestimmungen über die 
Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprü
fung von Verwaltungsentscheidungen.

§4
(1) Kommissionshändler, selbständige Handwerker, Ge

werbetreibende und andere selbständig bzw. freiberuflich Tä
tige, die Ehrenämter bekleiden bzw. in den Wahlbüros mit- 
ar bei ten, erhalten auf Antrag für den ihnen durch die Wahr
nehmung dieser Aufgaben entstehenden Verdienstausfall eine 
Entschädigung. Die Entschädigungen werden wie Einkünfte 
aus der jeweiligen Erwerbstätigkeit besteuert und unterlie
gen der Beitragspflicht zur Sozialversicherung.

(2) Die Entschädigung für Verdienstausfall beträgt bis zu 
10 DM je Stunde, im Höchstfall 80 DM täglich. Ist es den Bür
gern nicht möglich, einen Nachweis über ihren Verdienstaus
fall zu erbringen, entscheidet der Landrat bzw. Oberbür
germeister im Rahmen der vorgenannten Höchstbegrenzung 
über die Höhe der zu zahlenden Entschädigung.

(3) Der Antrag auf Entschädigung ist bis spätestens 14 Tage 
nach Beendigung der Mitarbeit beim Landrat bzw. Ober
bürgermeister zu stellen. Für das Verfahren und die Entschei
dung gilt § 3 entsprechend.

§5
Mit Bürgerinnen und Bürgern, die arbeitslos oder nicht be

rufstätig sind, kann zur Mitarbeit im Wahlbüro der zustän
dige Wahlleiter ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis ab
schließen.

§ 6
Bürgerinnen und Bürger, die sich in einem Angestellten

oder Dienstverhältnis zu einer Behörde befinden, können zur 
Ausübung eines Ehrenamtes bzw. zur Mitarbeit im Wahlbüro 
abgeordnet werden.

Diese Verordnung tritt mit Veröffentlichung in Kraft

Berlin, den 8. August 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i e r e  
Ministerpräsident

Minister 
für Arbeit und Soziales 

I.V.: A. Z i e l  
Staatssekretär

Verordnung 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die 
Aufgaben der Gesundheitsämter in den Land

kreisen und kreisfreien Städten
vom 8. August 1990

§ 1
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes

(1) Der öffentliche Gesundheitsdienst
1. fördert und schützt die Gesundheit der Menschen,
2. beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhält

nisse einschließlich der Auswirkungen von Umweltein
flüssen auf die Gesundheit,

3. wacht darüber, daß die Anforderungen der Hygiene ein
gehalten werden mit dem Ziel, gesundheitliche Beein
trächtigungen oder Schädigungen zu vermeiden oder zu 
beseitigen,

4. wirkt darauf hin, daß übertragbare Krankheiten verhü
tet und bekämpft werden,

5. gewährleistet die Vorbereitung, Durchführung und Do
kumentation von Schutzimpfungen, die durch die zustän
digen staatlichen Behörden festgelegt oder öffentlich 
empfohlen werden sowie die Impfberatung,

6. gewährleistet, die epidemiologische Bewertung und Er
fassung von Infektionskrankheiten,

7. wirkt dabei mit, daß die Anforderungen des Gesund- 
heits- und Verbraucherschutzes im Verkehr mit Lebens
mitteln einschließlich Trinkwasser und kosmetischen 
Mitteln und anderen Bedarfsgegenständen beachtet wer
den und die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln so
wie Suchtmitteln gewährleistet ist.


